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Der Investitionsfreibetrag (IFB) wurde bereits 2023 zur Förderung von Investitionen, insbesondere i.Z.m. 
Ökologisierung wiedereingeführt. Mit dem Investitionsfreibetrag kann mittels bestimmter getätigter 
Investitionen die Steuerlast für betriebliche Einkunftsarten gesenkt werden, da der Investitionsfreibetrag 
zusätzlich zur Abschreibung als Betriebsausgabe geltend gemacht werden kann.
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Erhöhter Investitionsfreibetrag 
ab 1.11.2025

Um nun die Konjunktur weiter in die Gänge zu bringen, 
wurde von der Regierung angekündigt (zu weiteren ge-
planten Maßnahmen siehe den Beitrag in dieser Ausga-
be), die Investitionsfreibetragssätze ab dem 1.11.2025 
bis zum 31.12.2026 wie folgt zu erhöhen.

• IFB von 20 % (anstelle von bisher 10 %) der 
 Anscha� ungs- oder Herstellungskosten für Wirt- 
 schaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens,
• IFB von 22 % (anstelle von bisher 15 %) für 
 Anscha� ungen/Herstellungen im Bereich 
 Ökologisierung - im Sinne eines Anreizes für 
 klimafreundliche Investitionen.

Wie bisher kann auch der erhöhte IFB maximal von 
Anscha� ungs- oder Herstellungskosten in Höhe von 
1 Mio. € pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. 
Ausgeschlossen vom IFB sind Wirtschaftsgüter, für 
welche eine Sonderform der AfA vorgesehen ist (ins-
besondere Gebäude und Kfz), wobei aus ökologischen 
Gründen der IFB für Elektrofahrzeuge dennoch möglich 
ist. Darüber hinaus ist der IFB für geringwertige Wirt-
schaftsgüter, welche sofort abgesetzt werden und für 
unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen 
Digitalisierung, Ökologisierung oder Gesundheit/Li-
fe-Science zuzuordnen sind, ebenfalls ausgeschlossen.
Der Investitionsfreibetrag entfällt auch für Investitionen 
in unkörperliche Wirtschaftsgüter, die zur entgeltlichen 
Überlassung bestimmt sind oder von konzernzugehö-
rigen Unternehmen/beherrschenden Gesellschaftern 
erworben werden. Für gebrauchte Wirtschaftsgüter 
kann ebenso wenig ein IFB beantragt werden wie für 
Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder der 
Speicherung fossiler Energieträger dienen oder Anla-
gen, welche fossile Energieträger direkt nutzen.

Die Wirtschaftsgüter, für welche der IFB in Anspruch 
genommen werden soll, müssen eine betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren 
haben und Inlandsbezug vorweisen. Scheidet das 
Wirtschaftsgut vor Ablauf von 4 Jahren aus (hier hat 
eine taggenaue Betrachtung zu erfolgen) oder wird es 
ins Ausland verbracht, kommt es zur Nachversteuerung 
der Begünstigung. Die Nachversteuerung (gewinnerhö-
hender Ansatz des IFB) entfällt, sofern das Ausscheiden 
des Wirtschaftsguts auf höhere Gewalt oder auf einen 
behördlichen Eingri�  zurückzuführen ist.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Inanspruchnahme 
des Investitionsfreibetrags ist - unabhängig von der 
Bezahlung - die Anscha� ung oder Herstellung. Für 
die Herstellung ist der Zeitpunkt der Fertigstellung, 
für die Anscha� ung der Zeitpunkt der Erlangung der 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht maßgeblich - die 
Inbetriebnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes spielt 
somit keine Rolle. In Anbetracht der Erhöhung des IFB 
kann die Verschiebung der Anscha� ung bzw. Fertig-
stellung von begünstigten Investitionen in den No-
vember bzw. auf einen späteren Zeitpunkt steuerliche 
Vorteile bringen. Der Gesetzwerdungsprozess und die 
� nale Umsetzung dieser geplanten Änderungen sind 
noch abzuwarten.
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Neben der in der Ö� entlichkeit regelmäßig diskutierten 
steuerlichen Behandlung von Trinkgeldern - Trinkgelder 
sind und bleiben weiterhin steuerfrei (Klarstellungen 
sind geplant) - ist auch die sozialversicherungsrecht-
liche Behandlung zu berücksichtigen. Ein Ende Juli 
eingebrachter Ministerialentwurf sieht hierbei Vereinfa-
chungen vor. Die � nale Gesetzwerdung bleibt abzu-
warten.

Trinkgelder sind in der gesetzlichen Sozialversicherung 
bei der Beitragsbemessung grundsätzlich als beitrags-
p� ichtiges Entgelt zu berücksichtigen. Wie bereits 
in der Vergangenheit können im Sinne der Verwal-
tungsvereinfachung Pauschalbeträge für Trinkgelder 
festgelegt und für die Bemessung der Beiträge in der 
Sozialversicherung herangezogen werden. Neu ist nun-
mehr eine bundesweite Vereinheitlichung für einzelne 
Erwerbszweige - die Pauschalbeträge sollen überdies 
schrittweise angehoben werden. Betro� en sind Dienst-
nehmer, die üblicherweise Trinkgelder erhalten sowie 
jene, die innerbetrieblich an Trinkgeldern beteiligt sind, 
etwa durch Tronc-Systeme. Die Trinkgeldpauschalie-
rung betri� t hingegen nicht Dienstnehmer in Betrie-
ben, in denen typischerweise kein Trinkgeld gegeben 
wird (z.B. in Altersheimen).

Die künftig festgesetzten Pauschalbeträge sind Maxi-
malbeträge, weshalb keine nachträglichen Beitrags-
vorschreibungen in der Sozialversicherung anfallen 
können, sofern die tatsächliche Trinkgeldsumme höher 
ausfällt. Umgekehrt können die tatsächlich angefal-
lenen Trinkgelder als Bemessungsgrundlage heran-
gezogen werden, sofern sie nachweislich unter dem 
Pauschalbetrag liegen.

Für den Hotel- und Gastgewerbebereich, in dem 
Trinkgelder eine besonders bedeutende Rolle für die 
Mitarbeiter spielen, ist nachfolgende Sta� elung des 
monatlichen Trinkgeldpauschales (in der Sozialversi-
cherung) vorgesehen.

Monatliche Trinkgeldpauschale im Hotel- und Gast-
gewerbebereich (2026 - 2028)

Eine dazu passende arbeitsrechtliche Änderung sieht 
mehr Transparenz vor, indem Arbeitnehmer, welche 
an einem Trinkgeld-Verteilsystem beteiligt sind, am 
Beginn des Arbeitsverhältnisses über den Auftei-
lungsschlüssel zu informieren sind. Auf Anfrage sollen 
Arbeitnehmer auch Auskunft über bargeldlos einge-
nommene Trinkgelder erhalten, sofern die Trinkgelder 
nicht ohnedies am selben Abend oder zeitnah verteilt 
werden.

Trinkgeldregelung - 
Neuerungen in der Sozialversicherung

Jahr Mitarbeiter mit 
Inkasso

Mitarbeiter 
ohne Inkasso

2026 65 € 45 €

2027 85 € 45 €

2028 100 € 50 €
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Klarstellung zur Steuerfreiheit 
von Trinkgeldern

Aus steuerlichen Gesichtspunkten betrachtet, bringt 
eine BMF-Info von Ende Juli Klarstellung zu diesem 
Themenbereich, welche auch in die Lohnsteuerrichtlini-
en 2002 Eingang � nden werden.

Dabei wird betont, dass es bei der Überprüfung der 
Ortsüblichkeit von Trinkgeldern (als wichtiges Kriterium 
für die (Lohnsteuer)Freiheit von Trinkgeldern) nicht auf 
die Höhe des insgesamt hingegebenen Trinkgeldes 
ankommt, sondern auf die Höhe des jedem einzelnen 
Arbeitnehmer tatsächlich zuge� ossenen Trinkgeldes. 
Dabei ist das Verhältnis zwischen dem betragsmäßigen 
Trinkgeld und dem Arbeitslohn des einzelnen Arbeit-
nehmers nicht maßgeblich.

Die BMF-Info betont überdies als Grundlage für die 
Steuerfreiheit von Trinkgeldern, dass dem Arbeitneh-
mer das Trinkgeld von dritter Seite zugewendet werden 
muss. Dies gilt auch, wenn das Trinkgeld nicht selbst 
entgegengenommen wird, jedoch an die Arbeitneh-
mer weitergegeben wird. Trinkgelder von dritter Seite 
liegen überdies vor, wenn der Arbeitgeber Kreditkar-
tentrinkgelder an die Arbeitnehmer weitergibt. Steu-
erbefreit sind auch Trinkgelder, die im Rahmen eines 
Trinkgeld-Verteilsystems (z.B. Tronc-System) gesammelt 
und nach einem im Vorhinein festgelegten Schlüssel an 
die Arbeitnehmer verteilt werden. Leitet der Arbeit-
geber entgegengenommene Trinkgelder nicht an die 
Arbeitnehmer weiter, so stellen diese beim Arbeitgeber 
Betriebseinnahmen dar.
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Kosten für doppelte Haushaltsführung 
bei einer alleinstehenden 
Steuerpfl ichtigen?

Kosten der doppelten Haushaltsführung und Kosten 
für in diesem Rahmen anfallende Familienheimfahr-
ten können unter bestimmten Voraussetzungen als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Sofern 
Mehraufwendungen anfallen, weil jemand am Be-
schäftigungsort wohnen muss und die Verlegung des 
(Familien-)Wohnsitzes in eine übliche Entfernung zum 
Ort der Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, 
sind diese Mehraufwendungen Werbungskosten. Wich-
tig dabei ist, dass die Kosten für Familienheimfahrten 
nur dann steuerlich absetzbar sind, wenn die Voraus-
setzungen einer beru� ich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung vorliegen und den Steuerp� ichtigen 
daraus ein Mehraufwand tri� t. Dieser Mehraufwand 
muss betraglich das höchste Pendlerpauschale über-
schreiten, um als Werbungskosten gelten zu können.

Das BFG hatte sich (GZ RV/4100087/2023 vom 
22.1.2025) mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen, 
in dem eine deutsche Staatsbürgerin die Kosten der 
am österreichischen Arbeitsort gelegenen Mietwoh-
nung im Rahmen ihrer Arbeitnehmerveranlagung als 
Werbungskosten (als Kosten der doppelten Haushalts-
führung und Kosten für in diesem Rahmen anfallende 
Familienheimfahrten, da sie regelmäßig die Strecke 
zwischen dem Hauptwohnsitz in Deutschland und 
Österreich per privatem Pkw zurücklegte) steuerlich ab-
setzen wollte. Sie war im in Frage stehenden Zeitraum 
alleinstehend und hatte keine Sorgep� ichten - weiters 
verfügte sie neben einer Mietwohnung am Arbeitsort 
in Österreich über eine Mietwohnung in Deutschland. 
Für die Notwendigkeit der Beibehaltung des Wohnsit-
zes in Deutschland wurde vorgebracht, dass sich ihr 
soziales Umfeld in Deutschland be� nde (auch Mitglied-
schaften in Vereinen, ehrenamtliche Tätigkeiten usw.). 
Überdies wolle sie nur für eine beschränkte Zeit in 
Österreich tätig sein, da sie zukünftig das Architekten-
büro ihres Onkels in Deutschland übernehmen werde 
(in diesem Zusammenhang wurde auch ein Bauplatz an 
dem Wohnsitz in Deutschland erworben).

Das BFG beschäftigte sich insbesondere mit der Frage, 
ob die Kosten für die Reisebewegungen zwischen 
den beiden Wohnungen steuerlich zu berücksichtigen 

sind bzw. ob eine Verlegung des Wohnsitzes an den 
Beschäftigungsort zumutbar gewesen wäre. Liegt näm-
lich der Familienwohnsitz des Steuerp� ichtigen aus 
privaten Gründen außerhalb der üblichen Entfernung 
vom Arbeitsplatz, dann können die Aufwendungen für 
die Wohnung am Arbeitsplatz nicht steuerlich berück-
sichtigt werden. Werbungskosten können dennoch 
eventuell geltend gemacht werden, sofern dem Steuer-
p� ichtigen eine Wohnsitzverlegung in übliche Entfer-
nung vom Ort der Erwerbstätigkeit nicht zugemutet 
werden kann - dies kann die verschiedensten Ursachen 
haben (privater Natur oder aufgrund des Arbeitsver-
hältnisses).

Das BFG betonte in seiner Entscheidung, dass im 
vorliegenden Fall keine gewichtigen Gründe gegen 
die Wohnsitzverlegung an den Arbeitsort in Österreich 
bestanden, da selbst der Verlust des „sozialen Um-
felds“ keine steuerlich beachtenswerten Gründe für 
die Beibehaltung des Wohnsitzes darstellen würden 
(dies gilt auch für Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, 
welche ebenso im Umkreis zum Arbeitsort ausgeübt 
werden können). Unter gewissen Bedingungen könnte 
jedoch die Wohnsitzverlegung auch für alleinstehen-
de Steuerp� ichtige unzumutbar sein - nämlich dann, 
wenn von vornherein mit Gewissheit anzunehmen 
ist, dass die auswärtige Tätigkeit auf einen gewissen 
Zeitraum von maximal 4 bis 5 Jahre befristet ist und 
von einer Rückkehr zum Hauptwohnsitz auszugehen 
ist. Gerade diese zeitliche Begrenzung war jedoch im 
vorliegenden Fall nicht gegeben. Trotzdem konnte die 
Steuerp� ichtige im Ende� ekt die Kosten der doppelten 
Haushaltsführung und für Familienheimfahrten für 
einen Zeitraum von 6 Monaten ab Beschäftigungsbe-
ginn als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Es 
ist nämlich auch alleinstehenden Arbeitnehmern ohne 
Sorgep� ichten eine gewisse Übergangszeit zuzuste-
hen, in der sie Aufwendungen für eine Wohnmöglich-
keit am Beschäftigungsort als Werbungskosten geltend 
machen können. Dabei sind auch die Kosten für die 
Heimfahrt steuerlich anzusetzen, da es dem Arbeit-
nehmer zuzubilligen ist, in gewissen Zeitabständen in 
seiner Wohnung nach dem Rechten zu sehen.
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Änderungen bei der 
Mitarbeiterprämie durch das 
Budgetbegleitgesetz 2025

Das Budgetbegleitgesetz 2025 hat aus Lohnsteuer-
perspektive eine neuerlich modi� zierte Variante der 
Mitarbeiterprämie mit sich gebracht. Für das Jahr 2025 
kann eine Mitarbeiterprämie von maximal 1.000 € 
lohnsteuerfrei ausbezahlt werden - die Mitarbeiterprä-
mie ist jedoch sozialversicherungsbeitragsp� ichtig und 
lohnnebenkostenp� ichtig. Eine gewisse Vereinfachung 
verglichen mit der Mitarbeiterprämie für 2024 besteht 
darin, dass die Lohnsteuerfreiheit der Prämie nicht an 
eine kollektivvertragliche Regelung gebunden ist - es 
müssen jedoch sachliche betriebsbezogene Gründe 
für die Gewährung vorliegen. Zu beachten ist überdies, 
dass der gesamte lohnsteuerfrei gewährte Betrag aus 
Mitarbeiterprämie und einer allfällig lohnsteuerfrei 
gewährten Mitarbeitergewinnbeteiligung insgesamt 
pro Jahr 3.000 € nicht übersteigen darf. Wie es um die 
Mitarbeiterprämie in den Folgejahren bestellt ist, bleibt 
abzuwarten, da sie zumindest für das Jahr 2026 je nach 
budgetären Möglichkeiten gewährt werden soll.

Andere lohnsteuerliche Neuerungen - neben der schon 
zuletzt berichteten Erhöhung des Pendlereuros und der 
Aussetzung der Valorisierung des Kinderabsetzbetrags 
usw. - umfassen eine Novellierung der Reisegebühren-
vorschrift (durch ein zeitgleich beschlossenes Geset-
zespaket). Ab 1.7.2027 beträgt das amtliche Kilome-
tergeld für Motorräder und Fahrräder nur noch 25 
Cent. Dies ist insoweit bemerkenswert, als die Sätze für 
Kilometergeld ab 1.1.2025 erst auf 50 Cent (gemeinsam 
mit dem Kilometergeld für Pkw) angehoben worden 
waren.

Schließlich haben sich Änderungen im Bereich des 
ASVG sowie im Sozialrechtsbereich ergeben wie z.B. 
das „Einfrieren“ der Geringfügigkeitsgrenze, die auch 
im Jahr 2026 551,1 € betragen wird. Ebenso gilt ein 
erhöhtes e-card Serviceentgelt von 25 € (anstelle der 
vorgesehenen 14,65 €), welches ab 2026 auch Pensi-
onisten abgezogen bekommen. Stichwort Pensionen 
- hier ist es auch zu einer Verschärfung der Zugangsre-
gelungen zur Korridorpension gekommen. Demnach 
ist grundsätzlich zukünftig eine Korridorpension erst 
ab vollendetem 63. Lebensjahr (statt bisher ab dem 
vollendeten 62. Lebensjahr) möglich, soweit 504 Versi-
cherungsmonate (statt 480) vorliegen.
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Der Handwerkerbonus als Teil des Konjunkturpakets 
„Wohnraum und Bauo� ensive“ fördert Handwerks-
arbeiten und Leistungen professioneller Handwer-
ker (auch im Zuge von Neubauten) und soll damit 
sowohl Anreize für Umbauten, Sanierungen und 
Wohnraumscha� ung setzen als auch die Schwarzar-
beit eindämmen. Der Handwerkerbonus kann auch 
für entsprechende Leistungen im Kalenderjahr 2025 
beantragt werden, wobei die förderbaren Kosten für 
2025 mit 7.500 € pro Kalenderjahr und Förderungs-
werber begrenzt sind. Die Förderung - es handelt 
sich dabei um einen einmaligen nicht rückzahlbaren 
Zuschuss - beträgt für 2025 maximal 20 % der förder-
baren Arbeitskosten (netto) und somit maximal 1.500 
€ pro Förderungswerber sowie pro Wohneinheit. Als 
Minimalgrenze sind 50 € Förderung pro eingereichte 
Schlussrechnung vorgesehen.

Da durch den Handwerkerbonus die Inanspruchnahme 
von Arbeitsleistungen i.Z.m. Renovierung, Erhaltung, 
Modernisierung, Scha� ung- und Erweiterung von 
im Inland privat genutztem Wohnbereich gefördert 
werden soll, können nur Kosten für die reine Arbeits-
leistung geltend gemacht werden - Fahrtkosten, Ent-
sorgungs-, Material-, Planungs- oder Beratungskosten 
etc. sind nicht förderungsfähig. Überdies muss es sich 
um von Privatpersonen am eigenen bzw. am zukünf-
tigen Haupt- oder Nebenwohnsitz getragene Kosten 
handeln. Vom Handwerkerbonus umfasste, förderfä-
hige Leistungen sind beispielsweise Malerarbeiten, 
Austausch von Bodenbelägen, Austausch von Fenstern, 
Verlegung von Wand- und Boden� iesen, Tischlerarbei-
ten i.Z.m. Einbaumöbeln oder Einbauküchen, Garten-
gestaltung und Gartenarbeiten usw.

Der Antrag auf Gewährung des Handwerkerbonus für 
2025 kann längstens bis 28.2.2026 gestellt werden, 
vorausgesetzt es liegen ausreichend budgetäre Mittel 
vor (es besteht kein Rechtsanspruch auf den Handwer-
kerbonus). Ein Förderantrag kann mehrere Rechnungen 

beinhalten, wobei sich alle Rechnungen in einem An-
trag auf ein und denselben Wohnsitz beziehen müssen. 
Das Antragsformular kann u.A. auf der Webseite www.
handwerkerbonus.gv.at ausgefüllt werden, z.B. mittels 
ID Austria. Darüber hinaus muss jedenfalls der Name 
des Förderwerbers mit dem Namen auf der Rechnung 
(jene muss auch den umsatzsteuerlichen Anforde-
rungen genügen) zwingend übereinstimmen. Die 
Zahlungsbestätigung über die Arbeitsleistung muss 
jedoch nicht zwingend auf den Förderwerber lauten. 
Bei den Rechnungen ist insbesondere wichtig, dass die 
Arbeitsleistungen auf der Rechnung gesondert ange-
führt werden. Pauschalrechnungen, z.B. für Material-, 
Fahrt- und Arbeitskosten, sind nicht förderfähig - eine 
Ausnahme besteht, wenn die Pauschale ausschließlich 
Arbeitsleistungen umfasst.

Um Mehrfachförderungen zu verhindern, darf eine für 
den Handwerkerbonus eingereichte Rechnung nicht 
auch bei einer anderen Bundes- oder Landesförder-
stelle eingereicht worden sein, um eine Förderung 
von Arbeitskosten von bis zu 7.500 € im Jahr 2025 zu 
erlangen. Eine Kombination mit anderen Förderungen, 
wie z.B. der „Raus aus Öl und Gas“ Förderung bei der 
Umstellung auf ein klimafreundliches Heizsystem, 
ist nicht möglich - ebenso wenig dürfen die Arbeits-
leistungen bereits durch eine Versicherungsleistung 
gedeckt sein und die Kosten dürfen steuerlich nicht als 
Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben 
oder außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht 
werden.

Handwerkerbonus 
für das Jahr 2025


